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Monat: 20 bis 22 Uhr, Achtsam-
keitsübung „Neue Kraft für Körper, 
Geist und Seele“

Kirche

Wiefelstede
Kirchenbüro: 8.30 bis 11 und 15 
bis 17 Uhr, Kirchstraße 4

Verbände und Vereine

Wiefelstede
SVE-Vereinsheim: 16 bis 19 Uhr, 
Geschäftsstelle SV Eintracht Wie-
felstede, Am Breeden 4

@Termine online und mobil unter: 
www.nwzonline.de/termine

Morgen

Bäder

Wiefelstede
Swemmbad: 6 bis 9 Uhr und 16 
bis 21 Uhr, Alter Damm 11

Information

Wiefelstede
Touristik im Rathaus: 9 bis 13 
und 14 bis 17.30 Uhr, Hankenstra-
ße

Soziale Dienste/Beratung

Metjendorf
Mehrgenerationenhaus „Casa“: 
19 Uhr, Fibromyalgie-Selbsthilfe-
gruppe, jeden 2. Donnerstag im 

Büchereien

Wiefelstede
Gemeindebücherei: 9 bis 12 und 
16 bis 19 Uhr, Kirchstr. 10

Kirche

Wiefelstede
Kirchenbüro: 8.30 bis 11 Uhr, 
Kirchstraße 4

Rat und Tat

Wiefelstede
Der Kinderladen: 13 bis 17.30 
Uhr, Second-Hand für Kinder, gut 
erhaltene Kinderbekleidung (bis 
Größe 158), Spielzeug, Kinderbü-
cher, Bettwäsche, Fahrräder und 
vieles mehr, Spendenabgabe mög-
lich, Hauptstraße 19

Heute

Bäder

Wiefelstede
Swemmbad: 6 bis 9 Uhr und 16 
bis 21 Uhr, Alter Damm 11

Information

Wiefelstede
Touristik im Rathaus: 9 bis 13 
und 14 bis 16 Uhr, Hankenstraße

Soziale Dienste/Beratung

Metjendorf
Mehrgenerationenhaus „Casa“: 
18.45 bis 22 Uhr, Fibromyalgie-
Selbsthilfegruppe, Entspannung 
durch Malen

Termine in Wiefelstede

Von Sebastian Friedhoff

Wiefelstede – Interessenten 
für Bauplätze im geplanten 
Neubaugebiet „Grote Placken“ 
am Ortsrand von Wiefelstede 
müssen sich noch gedulden. 
„Momentan sind noch keine 
Bauplatzbewerbungen mög-
lich“, sagt Christian Schröder, 
Leiter des Tiefbauamtes der 
Gemeinde Wiefelstede, auf 
Nachfrage unserer Redaktion. 
Ein Zeitpunkt dafür stehe 
gegenwärtig auch noch nicht 
fest.

Geplante Arbeiten

Vor dem Beginn der Erschlie-
ßung des Wohn- und Mischge-
biets „Grote Placken“ (Bebau-
ungsplan Nr. 147) sollen an 
diesem Mittwoch, 26. Januar, 
die dafür nötigen Baumpflege- 
und Fällarbeiten beginnen, 
wie die Gemeinde mitteilt.  
Aufgrund der Verbreiterung 
der Ortsdurchfahrt für die bei-
den Abbiegespuren in das 
künftige Baugebiet sei es er-
forderlich, einige Bäume ent-
lang der Hauptstraße zu fäl-
len. Ein entsprechender Aus-
gleich werde in Absprache mit 
der Unteren Naturschutzbe-
hörde des Landkreises Am-
merland im Baugebiet ge-
schaffen, so die Gemeinde. 

Der vorhandene Baumbe-
stand auf den Wallhecken er-
halte einen Verkehrssiche-
rungsschnitt, sodass die Bau-
grundstücke später „in einem 
ordnungsgemäßen Zustand 
an die neuen Grundstücks-
eigentümer übergeben wer-
den können“. Die Arbeiten sol-
len rund eine Woche dauern. 
Weiter teilt die Gemeinde mit, 
dass in unmittelbarer Nähe 
zum Baugebiet 20 Fleder-
mauskästen angebracht wür-
den und eine Nistmöglichkeit 
für Schleiereulen geschaffen 
werde.

Über das Neubaugebiet

Der Wiefelsteder Rat hatte in 
seiner Sitzung am 19. Juli 2021 
die Erschließung (Erst- und 
Endausbau) für das 22 Hektar 
große Wohn- und Mischgebiet 
„Grote Placken“ am südlichen 
Ortseingang des Kernortes be-
schlossen. Das Kostenvolu-
men beläuft sich insgesamt 
auf eine Summe von rund 6,4 
Millionen Euro (inklusive 
Schmutzwasserkanal und Pla-
nungskosten). Mit der Er-
schließung soll gegen Ende 
April begonnen werden. Mehr 

als 100 Bauplätze sollen ent-
stehen für rund 170 Wohnein-
heiten vom Einfamilien- bis 
hin zum Mehrfamilienhaus. 

Die Ausbauplanung sieht 
vor, optisch an den Thien-
kamp anzuschließen. Über 
zwei Anbindungen von der  
Hauptstraße sollen die Zu-
fahrten in das Neubaugebiet 
erfolgen. Dafür wird die Orts-
durchfahrt umgebaut bzw. 
ausgeweitet. Das Ortsschild 
wird um circa 450 Meter ver-
setzt auf Höhe des Dingsfelder 
Weges. Die Bushaltestellen 
„Abzweigung Dingsfelder 
Weg“ werden barrierefrei um-
gebaut. Durch drei Geh- und 
Radwegeverbindungen sollen 
die Straßen Thienkamp und 
Im Grund an das Neubauge-
biet angebunden werden. 

Geplant sind auch drei La-
destationen für Elektrofahr-
zeuge (insgesamt sechs Lade-
punkte). Diese sollen im Be-
reich der Tempo-30-Zone des 
Wohngebiets entstehen. Zu-
dem soll ein großes 
Regenrückhaltebecken (durch 
Wegesystem unterteilt in 
mehrere Becken) in dem neu-
en Wohngebiet gebaut wer-
den. Laut Gemeinde soll dem 
Regenrückhaltesystem auch  

eine Naherholungsfunktion 
zukommen. Auch ein Rund-
wanderweg soll entstehen. 

Bis 2027 soll das Areal „Gro-

te Placken“ bebaut sein, so der 
aktuelle Planungsstand. Auch 
Gewerbe soll dort angesiedelt 
werden (zur Hauptstraße hin).

Bietet Raum für mehr als 100 Bauplätze und rund 170 Wohneinheiten: das künftige Neubau-
gebiet „Grote Placken“ am Ortsrand von Wiefelstede. Grafik: Pinzke (archiv)

Im Rahmen der Erschließung des künftigen Neubaugebiets 
„Grote Placken“  soll das Ortsschild um circa 450 Meter ver-
setzt werden. BILD: Archiv

Bäume   Vorbereitende Arbeiten für Neubaugebiet „Grote Placken“ starten heute

Bauwillige brauchen noch Geduld
Gemeinde Rastede
Der Bürgermeister

Bekanntmachung
Der Rat der Gemeinde Rastede hat in seiner Sitzung am 01.04.2019 die Fest-
stellungsbeschlüsse zur 70., 71. und 72. Änderung des Flächennutzungspla-
nes der Gemeinde Rastede einschließlich Begründungen und Umweltberichte
gefasst.
Mit Verfügungen vom 20.06.2019 hat der Landkreis Ammerland die 70. Flä-
chennutzungsplanänderung (Az. 63-R-70.F-Pl.Ä./2016), die 71. Flächennut-
zungsplanänderung (Az. 63-R-71.F-Pl.Ä./2016) sowie die 72. Flächennut-
zungsplanänderung (Az. 63-R-72.F-Pl.Ä./2016) genehmigt. Die Erteilung der
Genehmigungen wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Mit dieser Bekannt-
machung werden die 70., 71. und 72. Änderung des Flächennutzungsplanes
der Gemeinde Rastede gemäß § 6 Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB) rückwir-
kend zum 26.7.2019 erneut bekannt gemacht und damit bezogen auf diesen
Zeitpunkt rechtswirksam.
Die 70., 71. und 72. Änderung des Flächennutzungsplanes sind als einheitli-
che Planung zu verstehen, deren Geltungsbereich das gesamte Gemeindege-
biet von Rastede umfasst. Ziel der Planung ist die Steuerung der Errichtung
von Windenergieanlagen im Außenbereich durch die Ausweisung von Sonder-
bauflächen mit Ausschlusswirkung gemäß § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB. Diese
sog. Windkraftkonzentrationszonen bewirken gemeinsam eine Bündelung von
Windenergieanlagen auf die dargestellten Zonen. Außerhalb der dargestellten
Zonen sind Windenergievorhaben im Außenbereich in der Regel unzulässig.
Die nachfolgende Übersichtskarte zeigt die Lage der drei Konzentrationszo-
nen (gelb gekennzeichnet) aus der 70., 71. und 72. Änderung des Flächennut-
zungsplanes innerhalb des Gemeindegebietes der Gemeinde Rastede.

Hinweise:
Es wird auf die Rechtsfolgen nach § 215 BauGB bezüglich der Fristen für die
Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften sowie
von Mängeln der Abwägung hingewiesen.
Danach werden unbeachtlich:
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der
dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des
Flächennutzungsplanes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennut-
zungsplanes schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Ver-
letzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.
Bekanntmachungsanordnung
Die Erteilung der Genehmigung für die 70. Änderung des Flächennutzungs-
planes durch den Landkreis Ammerland ist bereits am 26.07.2019 bekannt
gemacht worden. Die Bekanntmachung enthielt jedoch mit Blick auf neuere
Rechtsprechung möglicherweise einen Verkündungsmangel, da nicht zwei-
felfrei auf die Geltung der 70., 71. und 72. Flächennutzungsplanänderung
im gesamten Gemeindegebiet sowie auf die Regelausschlusswirkung der
Windkraftkonzentrationen für im Außenbereich außerhalb der Zonen gelegene
Windenergieanlagen nach § 35 Abs. 3 Satz 3 BauGB hingewiesen wurde. Der
mit der Bekanntmachung verfolgte Hinweiszweck wurde daher möglicherwei-
se nicht erreicht, was einen nach § 214 Abs. 1 Nr. 4 BauGB beachtlichen Ver-
fahrensfehler darstellen würde. Vorsorglich wird dieser hiermit im ergänzenden
Verfahren nach § 214 Abs. 4 BauGB durch die erneute Bekanntmachung rück-
wirkend geheilt.
Vor diesem Hintergrund werden die Genehmigungen der 70., 71. und 72. Flä-
chennutzungsplanänderungen der Gemeinde Rastede mit dieser Bekanntma-
chung gemäß § 214 Abs. 4 BauGB rückwirkend zum Zeitpunkt der ursprüng-
lichen Bekanntmachung vom 26.07.2019 in Kraft gesetzt.
Die o. g. Bauleitpläne nebst Begründungen und Umweltberichten sowie der
zusammenfassenden Erläuterungen über die Art und Weise, wie die Umwelt-
belange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in
der 70., 71. und 72. Änderung des Flächennutzungsplanes berücksichtigt
wurden und aus welchen Gründen die Pläne nach Abwägung mit den geprüf-
ten, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt
wurden, liegen gemäß § 6 Abs. 5 BauGB während der Dienststunden im Rat-
haus Rastede, Geschäftsbereich 3, Zimmer 203, Sophienstraße 27, 26180
Rastede unbefristet zur Einsichtnahme aus. Jedermann kann die Planwerke
einsehen und über ihren Inhalt Auskunft erlangen.
Aufgrund der Corona-Pandemie kann die freie Zugänglichkeit der Planunter-
lagen und eine Einsichtnahme zeitweise eingeschränkt sein und/oder eine
Begrenzung der gleichzeitig anwesenden Personenzahl erforderlich sein. Es
wird generell um Terminvereinbarung unter Telefon: 04402-920102 bzw. per
E-Mail unter bauplanung@rastede.de gebeten. Zusätzlich sind die 70., 71. und
72. Änderung des Flächennutzungsplanes mit Begründung einschließlich Um-
weltbericht und der zusammenfassenden Erklärungen im Internet unter www.
rastede.de >> „Leben in Rastede“ >> „Bauen, Planen, Wohnen“ >> „Bebau-
ungsplanportal“ abrufbar.
Diese Bekanntmachung erfolgt auch auf der Internetseite der Gemeinde Ras-
tede: http://www.rastede.de
Rastede, 26.01.2022 Krause, Bürgermeister


